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Erläuternder Bericht der MOBOTIX AG zum 30. September 2011

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs.4, 
315 Abs.4 HGB
Börsennotierte Unternehmen sind gemäß § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs. 4 HGB verpfichtet, im Lagebericht 
bzw.  Konzernlagebericht  Angaben  zur  Kapitalzusammensetzung,  zu  Aktionärsrechten  und  deren 
Beschränkungen,  Beteiligungsverhältnissen  und  zu  den  Organen  der  Gesellschaft  zu  machen,  welche 
übernahmerelevante Informationen darstellen.

Zu den erforderlichen Angabepfichten nimmt die MOBOTIX AG wie folgt Stellung:

1. Das gezeichnete Kapital der MOBOTIX AG beträgt EUR 4.423.814 und ist eingeteilt in 4.423.814 auf den 
Inhaber  lautende  Stammaktien  ohne  Nennbetrag  (Stückaktien)  mit  einem  anteiligen  Betrag  am 
Grundkapital von je 1,00 EUR. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Soweit dem Vorstand der Gesellschaft 
bekannt ist, bestehen keinerlei Beschränkungen, die Stimmrechte der Aktien betreffen.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen keine.

3. Dr. Ralf Hinkel, Vorstandsvorsitzender der MOBOTIX AG, hält mittelbar über die Dr. Ralf Hinkel Holding 
GmbH, Winnweiler, 50,14% des gezeichneten Kapitals.

4. Die Dr. Ralf Hinkel Holding GmbH hat, solange sie selbst und/oder eine von ihr beherrschte (§ 17 AktG) 
oder  unter ihrer Leitung stehende (§ 18 AktG)  Gesellschaft  insgesamt  mehr als  25% der  Aktien  der 
Gesellschaft  hält,  das nicht übertragbare Recht,  ein Mitglied in den Aufsichtsrat  der Gesellschaft  zu 
entsenden. 

5. Mitarbeiter,  die  am Kapital  der  Gesellschaft  beteiligt  sind  und ihre  Kontrollrechte  nicht  unmittelbar 
ausüben, gibt es nach Kenntnis des Vorstands nicht.

6. Die Vorschriften zur Ernennung und Abberufung der Vorstände und zur Änderung der Satzung ergeben 
sich  aus  dem Aktiengesetz  und  aus  der  Satzung der  MOBOTIX  AG,  welche  im  Bereich  Corporate  
Governance auf der Website veröffentlicht ist. 

Nach § 5 der Satzung der MOBOTIX AG besteht der Vorstand aus mindestens zwei und höchstens vier 
Personen. Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat bestimmt.

Die Beschlüsse  der  Hauptversammlung werden mit  einfacher  Mehrheit  der  abgegebenen Stimmen 
gefasst, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit vorschreiben. Soweit  
das  Aktiengesetz  außerdem  zur  Beschlussfassung  eine  Mehrheit  des  bei  der  Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit 
des vertretenen Grundkapitals.

Eine  Änderung  der  Satzung  erfordert  gemäß  §  15  Abs.  1  der  Satzung  die  einfache  Mehrheit  der  
abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung für bestimmte Fälle zwingend eine 
größere Mehrheit vorschreiben. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit 
des  bei  der  Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals  vorschreibt,  genügt,  soweit  dies  gesetzlich 
zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung der 
MOBOTIX AG ist eine Beschlussfassung nur zugelassen, wenn zusätzlich zu dem Mehrheitserfordernis 
nach § 15 Abs. 1 der Satzung  die Präsenz des stimmberechtigten Kapitals in der Hauptversammlung 
mindestens 60 % des Grundkapitals beträgt. Für den Fall, dass ein Beschlussvorschlag zur Änderung 
der Satzung aufgrund mangelnder Präsenz nicht zur Abstimmung gelangt, fndet die Präsenzpficht in 
einer zweiten Hauptversammlung keine Anwendung.

7.1 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum  
30. November 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
EUR 1.272.544 durch Ausgabe von bis zu Stück 1.272.544 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien 
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dabei 
ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, das den Aktionären auch im Wege des mittelbaren 
Bezugsrechts  (§  186  Abs.  5  AktG)  gewährt  werden  kann.  Der  Vorstand  ist  jedoch  ermächtigt,  mit  
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
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(I)  wenn  die  Kapitalerhöhung  gegen  Bareinlagen  erfolgt  und  der  auf  die  unter  Ausschluss  des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals insgesamt 10% des Grundkapitals  nicht überschreitet, und zwar weder im 
Zeitpunkt  des  Wirksamwerdens  noch  im  Zeitpunkt  der  Ausübung  dieser  Ermächtigung  und  der 
Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs der bereits an der Börse gehandelten Aktien gleicher 
Gattung und Ausstattung im Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich 
im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf diese Höchstgrenze 
sind  Aktien anzurechnen, die  zur  Bedienung von Options- oder  Wandelschuldverschreibungen oder 
Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern 
diese Schuldverschreibungen in entsprechender  Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4  AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Auf die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals 
sind  ferner  diejenigen eigenen Aktien  der  Gesellschaft  anzurechnen,  die  während der  Laufzeit  des 
genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 
Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden;

(II)  bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Sacheinlagen,  insbesondere  zum  Erwerb  von  Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen;

(III) um Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer und Pensionäre der Gesellschaft und mit ihr verbundener 
Unternehmen zu begeben;

(IV) für Spitzenbeträge.

Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  die  weiteren  Einzelheiten  der 
Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen.

7.2 (I)  Darüber  hinaus  ist  der  Vorstand  ermächtigt,  bis  zum  30.  September  2014  unter  Wahrung  des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10% des 
bestehenden  Grundkapitals  der  Gesellschaft  zu  erwerben.  Die  Ermächtigung  kann  ganz  oder  in 
Teilbeträgen,  einmalig  oder  mehrmals,  ausgeübt  werden.  Der  Erwerb  kann  auch  durch  von  der 
Gesellschaft  abhängige  Konzernunternehmen  oder  für  ihre  oder  deren  Rechnung  durch  Dritte 
durchgeführt werden. 

(II) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder (ii) mittels eines an alle Aktionäre  
der  Gesellschaft  gerichteten öffentlichen Kaufangebots  oder durch eine öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten durch die Aktionäre. 

(III) Der Vorstand ist ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben 
werden, unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a  AktG) wieder über die Börse zu 
veräußern oder den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung 
ihres Bezugsrechts zum Bezug anzubieten. Der Handel mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien stattdessen auch

(a) mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Un-
ternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder anderen Vermögensgegenständen als Gegenleistung 
anzubieten oder an diese zu übertragen,

(b) mit Zustimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, wenn diese Aktien gegen Barzahlung zu einem 
Preis veräußert werden, der den am jeweiligen Handelstag durch die Eröffnungsauktion 
ermittelten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet; in diesem Fall darf die Anzahl 
der zu veräußernden Aktien insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Veräußerung der Akti-
en eingetragenen Grundkapitals  der Gesellschaft  nicht überschreiten;  auf die Höchst-
grenze von 10% des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurech-
nen, der auf diejenigen Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit dieser  
Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bzw. zur Bedienung von Options- oder 

Seite 3 von 4



Erläuternder Bericht der MOBOTIX AG zum 30. September 2011

Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten mit  Wandlungs- oder Optionsrecht 
ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in entsprechender Anwen-
dung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden,

(c) zur Gewährung von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Ge-
schäftsführung und sonstige Mitarbeiter von mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG 
verbundenen Unternehmen zu verwenden, zu deren Bezug die genannten Personen auf-
grund von Aktienoptionen berechtigt sind, die ihnen im Rahmen etwaiger zukünftiger Ak-
tienoptionsprogramme gewährt werden,

(d) zur Gewährung von Mitarbeiteraktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der 
Gesellschaft sowie mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unterneh-
men stehen,

(e) unter gleichzeitiger Herabsetzung des Grundkapitals einzuziehen, ohne dass die Einzie-
hung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. 
Der Vorstand kann abweichend hiervon bestimmen, dass das Grundkapital nicht herab-
gesetzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 
Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der 
Aktien in der Satzung anzupassen.

(IV) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen eigenen 
Aktien 

(a) Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft  zu gewähren, zu deren Bezug sie aufgrund 
von Aktienoptionen berechtigt sind, die ihnen im Rahmen etwaiger zukünftiger Aktienop-
tionsprogramme gewährt werden,

(b) den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft als aktienbasierte Vergütung unter den 
gleichen Konditionen, die den Mitarbeitern gemäß Buchstabe d des Punktes (III) einge-
räumt  werden,  zu gewähren.  Die  Einzelheiten der aktienbasierten Vergütung für  den 
Vorstand werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

(V) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft ist insoweit ausgeschlos-
sen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in Buchstaben (a) bis (d) des Punk-
tes (III) sowie des Punktes (IV) verwendet werden. Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der Ver -
äußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Angebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Be-
zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen. 

8. Vereinbarungen im Sinne der §§ 289 Abs. 4 Nr. 8 und 9, 315 Abs. 4 Nr. 8 und 9 HGB bestehen keine.

Winnweiler-Langmeil, den 26. Oktober 2011

 Dr. Ralf Hinkel        Lutz Coelen                  Dr. Magnus Ekerot                 Dr. Oliver Gabel

Seite 4 von 4


